
TRAKTANDENLISTE DES GEMEINDERATS OPFIKON
SITZUNG VOM Montag, 6. Juli 2026

E I N L A D U N G
_______________

zur 2. Sitzung

Zeit: 19:00 Uhr

Ort: Singsaal Lättenwiesen

TRAKTANDEN:

1.  Präsentation: Rückblick Legislatur 2022–2026
2.  Mitteilungen
3.  Protokoll der 1. Sitzung vom 4. Mai 2026
4. Ersatzwahl eines Wahlbüromitglieds

für den Rest der Amtsperiode 2026–2030
5.  Jahres- und Sonderrechnungen 2025 der Stadt Opfikon
6.  Geschäftsbericht 2025 der Stadt Opfikon

Opfikon, 23. Juni 2026 PRÄSIDENT
Ibrahim Zahiri

______________________________________________________________

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich. Sie sind eingeladen, der Ratssit­
zung beizuwohnen.

Gäste, die besondere Unterstützung benötigen, bitten wir um eine vorgängige 
Anmeldung. So können wir sicherstellen, dass alle notwendigen Vorkehrungen 
getroffen werden. Gerne steht Ihnen dafür das Ratssekretariat, gemeinde-
rat@opfikon.ch, 044 829 82 24, zur Verfügung.
______________________________________________________________

mailto:gemeinderat@opfikon.ch
mailto:gemeinderat@opfikon.ch
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Geschäftskontrolle Gemeinderat, Offene Geschäfte Stand: 23. Juni 2026

Offene Geschäfte Amtsperiode 2026/2030 Nr. Eingang z.Zt. 
bei

Vor­
stoss

Termine Bemerkungen

Genehmigung Jahresrechnung 2025 der Stadt Opfikon 235/26 25.03.2026 RPK BGR: 22.06.26
GR: 06.07.26

Geschäftsbericht 2025 236/26 25.03.2026 GPK BGR: 22.06.26
GR: 06.07.26

Interpellation Seline Signer (FDP) und Dario Petrovic (FDP) 
und Mitunterzeichnende
"Klassenabbau und Ressourcenpolitik an der Schule Opfi­
kon: Auswirkungen auf Qualität, Planung und Finanzen"

237/26 28.03.2026 SR I

Neugestaltung Spielplatz Mettlenhügel, Projektgenehmi­
gung und Kreditbewilligung 240/26 16.04.26 RPK / 

PLAKO
Teilrevision Entschädigungsverordnung 241/26 18.06.2026 GPK
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PROTOKOLL DES STADTRATS OPFIKON

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

19. Mai 2026

2026-117

Anfrage Urban Husi (SVP) "Klassenbildung Schuljahr 2026127"
Beantwortung 2.3.0

Ausgangslage

Der Gemeinderat Urban Husi (SVP) hat am 20. Mëirz 2026 die Anfrage "Klas-
senbildung Schuljahr 2026127" eingereicht. Das Ratssekretariat des Gemeinde-
rats hat die Mitglieder des Stadt- und Gemeinderats am20. Màrz 2026 ûber den
Eingang der Anfrage in Kenntnis gesetzt. Gemâss Att. 41Abs. 2 Organisations-
erlass Gemeinderat Opfikon hat der Stadtrat die Anfrage innert zwei Monaten
nach der Einreichung schriftlich zu beantworten.

Fûr die Beantwortung der Anfrage sind detaillierte fachliche lnformationen und

Einschâtzungen erforderlich. Deshalb hat der Stadtrat die parlamentarische An-
frage mit Beschluss-Nr. 2026-62 vom 31 . Mârz 2026 der Schulpflege zur Stel-
lungnahme weitergeleitet. Die Schulpflege hat dem Stadtrat ihre Stellungnahme
mit Schulpflegebeschluss-Nr. 2026-28 vom 5. Mai2026 ûbermittelt mit der Bitte,

die Anfrage entsprechend zu beantworten.

Erwâgungen, Beantwortung der Fragen

Zu den nachfolgenden Antworten der Schulpflege hat der Stadtrat keine Ergân-
zungen.

1. Weshalb hat der Kanton die Schule Opfikon angewiesen, die Ressour-
cen zu reduzieren, und wie konnte es zu dieser Situation kommen?

Die Klassenbildung, Lektionenzahl sowie die Schulleitungspensen werden jâhr-

lich dem Volksschulamt des Kantons Zurich zur Genehmigung eingereicht.

Grundlage dafur sind kantonale Vorgaben sowie die aktuellen SchÛlerzahlen mit

Stand Ende September pro Schulstufe.

Das Volksschulamt hat bereits im Vorjahr darauf hingewiesen, dass die Struk-

turen der Schule Opfikon kûnftig ressourcenschonender zu planen sind, da

mehrere Klassen - insbesondere im Kindergarten und der Primarstufe - deutlich

unter den kantonalen Richtwerten lagen. Diese Richtwerte betragen 25 SchÛle-

rinnen und Schûler bei Einjahresklassen bzw.21bei altersdurchmischten Klas-

sen (ADL). ln Opfikon waren viele Klassengrôssen im Kindergarten und der Pri-

marschule unter 20 Kindern.

Fûr das Schuljahr 2026t27 wurden die kantonal zugesprochenen Ressourcen

deshalb insbeèondere in der Primarstufe reduziert. Dies ist in erster Linie eine

Folge der tatsâchlichen Schûlerzahlen und der bestehenden Klassenstrukturen.
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Die Schule ist verpflichtet, diese kantonalen Vorgaben einzuhalten und gleich-
zeitig einen pâdagogisch tragfâhigen Unterricht sicherzustellen.

Die Schulpflege hat deshalb eine mehrjâhrige Strategie beschlossen, welche
eine Anpassung der Klassenstrukturen vorsieht . Dazu gehôren unter anderem
die Zusammenlegung einzelner Kindergarten- und Primarklassen, eine mass-
volle Vergrôsserung der Klassen sowie mittelfristige strukturelle Anpassungen
in einzelnen Schuleinheiten.

Wichtig war der Schulpflege dabei insbesondere:
- die Rechtskonformitât gegenûber den kantonalen Vorgaben,
- die finanzielle Tragbarkeit,
- die FUhrbarkeit der Klassen und
- die grôsstmôgliche Rficksichtnahme auf die betroffenen Kinder.

Aus diesem Grund wurden Verânderungen môglichst so geplant, dass sie vor
allem bei Neueintritten (1. Kindergarten, 1. Klasse) oder bei ohnehin anstehen-
den Lehrpersonenwechseln erfolgen. Zusâtzlich wurde eine kostenneutrale Er-

hôhung der Klassenassistenz beschlossen, um grôssere Klassen pâdagogisch
gut begleiten zu kônnen.

Es handelt sich somit nicht um einen Qualitâtsabbau, sondern um eine notwen-
dige strukturelle Anpassung an kantonale Rahmenbedingungen bei gleichzeiti-
ger Sicherung der Unterrichtsqualitât.

2. Weshalb wurden in der vergangenen Legislatur keine Schulpflegebe-
schlûsse verôffentlicht? [...] Der Stadtrat hat im Jahr 2025 insgesamt
112 Beschlûsse ôffentlich publiziert. Wie erklârt sich die Schulpflege
diese unterschiedliche Praxis in Bezug auf Transparenz und lnforma-
tion der Ôffentlichkeit?

Die Schulpflege protokolliert sâmtliche Beschlûsse ordnungsgemâss gemâss

den gesetzlichen Vorgaben. Nicht jeder Beschluss ist jedoch ôffentlich zu pub-

lizieren, da teilweise datenschutzrechtliche, personalrechtliche oder schUlerbe-

zogene Aspekte betroffen sind.

lnsbesondere BeschlUsse zu Personalfragen, SchUlerzuteilungen, sonderpàda-
gogischen Massnahmen, disziplinarischen Verfahren oder internen FUhrungs-

iragen unterliegen dem Schutz der Privatsphâre gemâss Gesetz iiber die lnfor-

mation und den Datenschutz (lDG) und dûrfen nicht ôffentlich publiziert werden'

ln den vergangenen rund eineinhalb Jahren war die Schule Opfikon personell

stark gefordert. Durch mehrere personelle Wechsel innerhalb der Organisation
ging iistitutionelles Wissen verloren, was sich auch auf administrative Ablâufe

ùnO Oie Verôffentlichungspraxis ausgewirkt hat. lnsbesondere im Bereich der

formellen Publikation von Beschlûssen wurden Prozesse nicht durchgehend im

gewUnschten Umfang weitergefÛhrt.

BESCHLUSS NR. 2026-117 Seite 2 von 4
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Kûnftig werden Beschlûsse der Schulpflege - vorbehâltlich datenschutzrechtli-
cher, personalrechtlicher und weiterer gesetzlicher Einschrânkungen - syste-
matisch auf der Website der Schule Opfikon verôffentlicht. Ziel ist es, die Trans-
parenz gegenûber Ôffentlichkeit, Eltern und Politik zu stârken.

3. Wurde ein Kommunikationskonzept gemâss Art. I Organisationsreg-
lement erarbeitet und angewendet - und falls ja, wann und in welcher
Form?

Ein Kommunikationskonzept gemâss Art. I des Organisationsreglements der
Schulpflege Opfikon liegt vor und wurde durch die Séhulpflege verabschiedet.

Das "Kommunikationskonzept der Schule Opfikon" wurde am 1. Februar 2024
durch die Schulpflege genehmigt und gleichzeitig per 1. Februar 2024 in Kraft
gesetzt. Das bisherige Konzept von 2016 wurde auf denselben Zeitpunkt ausser
Kraft gesetzt.

Das Kommunikationskonzept verfolgt bewusst den Ansatz einer offenen, trans-
parenten und zielgruppengerechten Kommunikation. Es basiert auf klaren

Grundsâtzen:
- zielg ruppengerechte I nformation
- einfache und verstândliche Sprache
- wertschâtzende und genderneutrale Kommunikation
- Dig ital-First-PrinziP
-deiinierte Zustanàigkeiten nach dem Grundsatz "entscheidungsverant-

wortliche Person kommu n iziert"
- verbind liche Kommu nikationswerkzeuge
- Abschlusskommunikation bei jedem Geschâft

Zudem ist ausdrûcklich festgehalten, dass Ôffentlichkeitsarbeit zur Schule

Opfikon Sache des Schulprâsidiums ist, wâhrend ûber die Schuleinheiten primâr

die jeweiligen Schulleitungen informieren. Das Konzept formuliert hierzu be-

wusst den Grundsatz: "Tue Gutes und sprich darÛber".

Die Kommunikation erfolgt nicht ausschliesslich ûber publizierte BeschlÛsse,

sondern abgestuft Uber verschiedene Kanâle wie Website, Elternkommunikati-

onstools, E-Mail, persônliche Gesprâche, Informationsveranstaltungen sowie di-

rekte Kommunikation mit den betroffenen Anspruchsgruppen'

Auf Antrag des Schulprâsidenten, gestûtzt auf Art. 41 Abs. 2 Organisationser-

lass Gemeinderat, fasst der Stadtrat folgenden

BESCHLUSS:

1. Die Anfrage "Klassenbildung Schuljahr 2026127" von Gemeinderat Urban

Husi (SVP) wird gemâss den Enruâgungen beantwortet'

BESCHLUSS NR. 2026.117 Seite 3 von 4



=ov
E

Lt
\o
l--o
sq

PROTOKOLL DES STADTRATS OPFIKON

srrzuNc vom 19. Mai 2026

2. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-

schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

3. Mitteilung an

- Urban Husi (per E-Mail)
- Gemeinderat
- Schule

NAMENS DES STADTRATS
Prâsident: Stadtschreiber-Stv.:

3 /,t tûtu;
Roman Schmid Daniel Demin

ffiKqW

VERSANDT:
20. Mai 2026

BESCHLUSS NR. 2026-117 Seite 4 von 4



=ov
L

LL
\o
l--o
sq
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SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

2. Juni 2026

2026-125

Anfrage Thomas Wepf (SP) "Fragen zum stadtrâtlichen Gemeinderefêrendum
gegen den verbesserten Berufsauftrag im Lehrpersonalgesetz"
Beantwortung 2.1.0

Ausgangslage

Der Gemeinderat Thomas Wepf (SP) hat am 14. April 2026 die Anfrage "Fragen
zum stadtrâtlichen Gemeindereferendum gegen den verbesserten Berufsauf-
trag im Lehrpersonalgesetz" eingereicht. Das Ratssekretariat des Gemeinde-
rats hat die Mitglieder des Stadt- und Gemeinderats am 15. April 2026 ùber den
Eingang derAnfrage in Kenntnis gesetzt. Gemâss Art.41Abs. 2 Organisations-
erlass Gemeinderat Opfikon hat der Stadtrat die Anfrage innert zwei Monaten
nach der Einreichung schriftlich zu beantworten.

Erwâgungen, Beantwortung der Fragen

Der Stadtrat beantwortet die eingereichten Fragen, nach Rûcksprache mit der
Schulpflege, wie folgt:

1. Sind dem Stadtrat gute und attraktive Anstellungsbedingungen fÛr
Lehrerinnen und Lehrer wichtig und welches Verbesserungspotential
sieht er dafûr?

Der Stadtrat misst guten und attraktiven Anstellungsbedingungen fUr Lehrper-
sonen eine hohe Bedeutung bei. Die Stadt Opfikon beschâftigt rund 1'000 Mit-
arbeitende in sehr unterschiedlichen Funktionen. Die Lehrpersonen bilden dabei
eine zentrale und zahlenmâssig bedeutende Berufsgruppe. Entsprechend ist es

ein erklârtes Ziel des Stadtrats, die Stadt Opfikon insgesamt als attraktive Ar-
beitgeberin zu positionieren und weiterzuentwickeln. Die Weiterentwicklung des
Berufsauftrags der Lehrpersonen wird als sinnvoll erachtet, insbesondere wenn
sie zu mehr Klarheit, besserer Planbarkeit und einer Stârkung der Zusammen-
arbeit beitrâgt. Entscheidend ist aus Sicht des Stadtrats jedoch, dass solche
Verbesserungen in einem ausgewogenen Verhâltnis zu den finanziellen Auswir-
kungen stehen und nachhaltig tragbar sind.

2. Welche Auswirkungen in Franken pro Jahr hâtte die vom Kantonsrat
beschlossene Ânderung des Lehrpersonalgesetzes zur Anpassung
des Berufsauftrages fÛr die Stadt Opfikon?

Die konkrete finanzielle Auswirkung der vom Kantonsrat beschlossenen Ande-

rung des Lehrpersonalgesetzes lâsst sich fûr die Stadt Opfikon nicht abschlies-
senâ exakt beziffern, da zentrale Elemente der Umsetzung noch offen sind. Klar

Seite 1 von 3
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ist jedoch, dass die Vorlage gegenUber dem ursprUnglichen Vorschlag des Re-
gierungsrats deutlich hôhere Mehrkosten auslôst. Fûr die Gemeinden und
Stâdte insgesamt wird von Mehrkosten von rund 67,3 Millionen Franken pro

Jahr ausgegangen. Der Anteil fûr Opfikon dûrfte sich im Bereich von mehreren
hunderttausend Franken jâhrlich bewegen. Dabei ist zu berûcksichtigen, dass
es sich um wiederkehrende Kosten handelt und die Gemeinden sowie Stâdte
bereits heute einen sehr grossen Anteil der Volksschulkosten tragen. Der Stadt-
rat beurteilt daher nicht nur die isolierte Mehrbelastung, sondern die langfristige
Entwicklung und die kumulative Wirkung weiterer absehbarer Kostensteigerun-
gen im Bildungsbereich.

3. Ein Steuerprozent entspricht rund 2 Millionen Franken. Wie kommt der
Stadtrat zum Schtuss, die géplante Anderung fùhre dazu, dass der
kommunale Steuerfuss um mehrere Prozent angehoben werden
mûsste?

Der Stadtrat hat nicht festgehalten, dass zwingend unmittelbar mehrere Steuer-
prozente erhôht werden mûssen, sondern auf die daraus resultierenden finanz-
politischen Risiken hingewiesen. Ausschlaggebend ist dabei nicht ein einzelner
Betrag, sondern die strukturelle Entwicklung. Die Stâdte und Gemeinden tragen
den ûberwiegenden Teil der Kosten im Volksschulbereich, wâhrend die rechtli-
chen Rahmenbedingungen auf kantonaler Ebene festgelegt werden. Zusâtzli-
che vom Kanton beschlossene Ausgaben wirken sich somit direkt auf die Ge-
meindefinanzen aus, ohne dass entsprechende Steuerungsmôglichkeiten be-
stehen. Auch zusâtzliche Belastungen in der hier diskutierten Grôssenordnung
kônnen sich in Kombination mit weiteren Kostensteigerungen so auswirken,
dass der finanzpolitische Handlungsspielraum eingeschrânkt wird. Vor diesem
Hintergrund ist die Gefahr einer Anpassung des Steuerfusses nicht auszu-
schliessen. Aus diesem Grund haben auch 99 weitere Gemeinden und Stâdte
das Referendum ergriffen (vgl. Medienmitteilung Verband der Gemeindeprâsi-
dien des Kantons ZUrich vom 11. Mai 2026).

4. Unterstûtzt der Stadtrat abgesehen von den finanziellen Bedenken die
Stossrichtung des verbesserten Berufsauftrags?

Der Stadtrat anerkennt die Zielsetzung eines klarer definierten und zeitgemâs-
sen Berufsauftrags fûr Lehrpersonen. Die damit verbundenen Verbesserungen
werden grundsâtzlich unterstûtzt. Kritisch beurteilt wird jedoch die konkrete Aus-
gestaltung durch den Kantonsrat, insbesondere die gegenûber dem urspriJngli-

èhen Vorschlag deutlich erhôhten Mehrkosten sowie das bestehende Missver-
hâltnis zwischen kantonaler Regelungskompetenz und kommunaler Finanzie-

rungsverantwortung. Aus diesem Grund erachtet es der Stadtrat als richtig, die

Vorlage der Bevôlkerung zur Entscheidung zu unterbreiten.

WW BESCHLUSS NR. 2026-125 Seite 2 von 3
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Auf Antrag des Stadtprâsidenten und des Schulprâsidenten, gestûtzt auf Art. 41

Abs. 2 Organisationserlass Gemeinderat, fasst der Stadtrat folgenden

BESCHLUSS:

1. Die Anfrage "Fragen zum stadtrâtlichen Gemeindereferendum gegen den
verbesserten Berufsauftrag im Lehrpersonalgesetz" von Gemeinderat
Thomas Wepf (SP) wird gemâss den Enruâgungen beantwortet.

2. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
geréchnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-

schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

3. Mitteilung an:

- Thomas Wepf
- Gemeinderat
- Schulpflege
- Leitung Bildung
- Prâsidiales

NAMENS DES STADTRATS
Stadtschreiber:

5fi;r

W-,
Roman Schmid Gu

VERSANDT
4. Juni 2026

ffiW BESCHLUSS NR. 2026.125 Seite 3 von 3
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2. Juni 2026

2026-129

Anfrage Ceren Bingôl (SP) "Brandschutz-Richtlinien, Zustândigkeiten und Kon-
trollen in unserer Gemeinde"
Beantwortung 6.2.3

Ausgangslage

Die Gemeinderâtin Ceren Bingôl (SP) hat am 5. April 2026 die Anfrage "Brand-
schutz-Richtlinien, Zustândigkeiten und Kontrollen in unserer Gemeinde" einge-
reicht. Das Ratssekretariat des Gemeinderats hat die Mitglieder des Stadt- und

Gemeinderats am 7. April 2026 ûber den Eingang der Anfrage in Kenntnis ge-

setzt. Gemâss Att. 41Abs. 2 Organisationserlass Gemeinderat Opfikon hat der
Stadtrat die Anfrage innert zwei Monaten nach der Einreichung schriftlich zu

beantworten.

Erwâgungen, Beantwortung der Fragen

Der Stadtrat beantwortet die eingereichten Fragen wie folgt:

1. Existieren fûr unsere Gemeinde verbindliche Brandschutz-Richtlinien,
etwa als Teil der Bauvorschriften oder kommunalen Reglemente?

Es gelten im Kanton Zurichklare Anforderungen an den Brandschutz. Sie sind

ûbergeordnet vorgegeben und werden nicht auf Gemeindestufe erlassen.

a. Falls ja: Auf welcher rechtlichen Grundlage beruhen diese? (kantonale
Gesetzgebung, kantonale Feuerpolizei, eidgenôssische Normen)

B randsch utzvorsch riften der Verei n ig u ng Kantonaler Feuerversicheru ngen

(vKF)

- kantonale Verordnung Uber den vorbeugenden Brandschutz (WB)

- kantonales Gesetz Uber die Feuerpolizei und das Feuenruehrwesen (FFG)

- Weisungen der Gebâudeversicherung Kanton Zurich (GVZ)

2, Welche Stelle oder welches Departement ist fûr die DurchfÛhrung von
B randsch utz-Kontrol len verantwortl ich ?

Je nach Gebâudeart, Nutzung, Personenbelegung und Gefâhrdung ist die GVZ

oder die Gemeinde zustàndig.

ffiW Seite 1 von 5
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a. Erfolgen diese durch die Gemeindeverwaltung, eine kantonale Dienst-
stel le, externe Bra ndsch utzfach leute oder ande re a utoris ierte Stel len ?

Die GVZ fuhrt die ihr zugéwiesenen Kontrollen selbst durch. Die kommunalen
Brandschutzbehôrden werden von der GVZ ausgebildet und beaufsichtigt. Um
die Brandschutzkontrollen in der Zustândigkeit der Gemeinde jederzeit sicher-
zustellen, ist in Opfikon seit Oktober 2023 die Gossweiler lngenieure AG, Klo-
ten, als externer Mandatstrâger beauftragt. Die Auftragsvergabe erfolgte mit
Stadtratsbeschluss Nr. 2023-158 vom 20. Juni 2023.

3. Wie oft werden Brandschutz-Kontrollen in unserer Gemeinde durchge-
fi.ihrt?

Die Hâufigkeit hângt von der Gebâudeart, Nutzung, Personenbelegung und Ge-
fâhrdung ab. Die Modalitâten sind in der GVZ-Weisung 20.02 ,,Feuerpolizeiliche
Kontrollen" geregelt.

a. Gibt es festgelegte Mindestintervalle (z.B.jâhrlich) fiir bestimmte Ge-
bâude- oder Betriebsarten (2. B. Gaststâtten, Veranstaltungsrâume,
hôher frequentierte Lokale)?

Je nachdem ist der Betrieb einem 2-, 4- oder 6-Jahres-Turnus unterstellt. Aus-
serdem gibt es Kontrollen von Fall zu Fall (Stichproben). Dabei sind diejenigen
Bereiche von Bauten und Anlagen einer umfassenden Kontrolle zu unterziehen,
in denen Mângel vermutet werden oder bekannt sind. Falls notwendig, wird die
Kontrolle auf die angrenzenden Brandabschnitte oder die Gesamtheit der Bau-
ten und Anlagen ausgedehnt.

4. Welche Unternehmen oder Fachstellen fûhren diese Kontrollen durch?

Siehe Antwort auf Frage 4a.

a. Werden die Kontrollen intern durch Mitarbeitende oder extern durch
zertifizierte Bra ndsch utz-Fi rmen a usgefÛ h rt?

Die Kontrollen in der Zustândigkeit der Gemeinde werden durch den externen
Mandatstrâger, die Gossweiler lngenieure AG, ausgefûhrt. Fûr die ihr zugewie-

senen Objekte bleibt die GVZ zustândig.

b. Falls externe Experten beauftragt werden: Nach welchen Vergabekri-
terien erfolgt dies?

Die Vergabe fand im Rahmen einer Submission statt. Die fachlichen Anforde-
rungen àn die im Brandschutz eingesetzten Personen richten sich nach den

Vorgaben der GVZ. lm Bereich der Feuerpolizei nimmt der Bereich Baurecht

keine Beratungen und fachlichen Beurteilungen vor. Diese werden durch den

Stadtingenieur, Gossweiler lngenieure AG, durchgefUhrt.

ffiew BESCHLUSS NR.2026.129 Seite 2 von 5
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Die Baugesuche sind aus feuerpolizeilicher Sicht zu prûfen und die entspre-
chenden Auflagen in die Bewilligungsantrâge einzupflegen. Falls eine Koordi-
nation mit der Gebâudeversicherung des Kantons Z1nch (GVZ) notwendig ist,

erfolgt die Abstimmung ebenfalls durch den Stadtingenieur.

Auch feuerpolizeiliche Bewilligungen und Abnahmen von wârmetechnischen
Anlagen, Festanlâssen, Feuenryerksverkauf etc. sind Aufgabe des Stadtingeni-
eurs.

Die periodischen feuerpolizeilichen Kontrollen und Kontrollen von Fall zu Fall
werden durch den Stadtingenieur durchgefûhrt, sofern sie nicht der GVZ oblie-
gen.

5. Wie hâufig wurden in den letzten 5 Jahren Brandschutz-Kontrollen
durchgefûhrt?

Die Kontrollen mûssen jâhrlich anhand des Feuerpolizeiberichts dem Statthal-
teramt gemeldet werden. Momentan sind 32 Gebâudenutzungen dem 4-Jah-
res-Turnus und 9 Gebâudenutzungen dem 6-Jahres-Turnus unterstellt.

a. Bitte nach Jahr und Art der kontrollierten Objekte aufschlÛsseln.

Nachfolgende Tabelle gibt eine Ûbersicht ûber die Anzahl durchgefUhrten Kon-
trollen der letzten fûnf Jahre:

2021 2022 2023 2024 2025
2-Jahres-Turnus 0 0 0 0 0

4-Jahres-Turnus 10 I 2 17 10

6-Jahres-Turnus 0 0 0 4 0

Fall zu Fall 4 1 2 3 1

Die Kontrollen betrafen Schulanlagen, Betriebsgebâude mit erhôhter Personen-
gefâhrdung, Ladenlokale, Horte, ôffentlich zugângliche Parkings, Râume mit

lrosser Personenbelegung von mehr als 300 Personen. Eine Liste nach Anzahl
Kontrollen pro Objektart wird nicht gefÛhrt.

ln die Zustândigkeit der GVZ fallen gemâss Weisung Feuerpolizeiliche Kontrol-

len der GVZ nachfolgend aufgefûhrte Bauten und Anlagen. Sie sind daher nicht

Bestandteil der durch die Feuerpolizei der Gemeinde zu kontrollierenden Ob-
jekte und nicht Bestandteil des Feuerpolizeiberichts an das Statthalteramt.

lm 2-Jahres- Turnus
Bauten, in denen Theater, Kinos, Dancings, Discos, Versammlungsrâume
usw. eingebaut sind, die ausschliesslich als solche genutzt werden und in

denen siôh standig oder vorubergehend mehr als 300 Personen aufhalten;

Beheibergungsbetriebe [a], in denen dauernd oder vorûbergehend mehr als

30 Personen aufgenommen werden, die auf fremde Hilfe angewiesen sind;

- in den Geltungsbereich der Stôrfallverordnung (StFV) fallende Chemie- oder

Kunststoffbetriebe mit erhôhter Personengefâhrdung;
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- Verkaufsgeschâfte;
Hochschulbauten mit grosser Personenbelegung oder erhôhter Personen-
gefâhrdung (2. B. Baute mit Hôrsâlen, Laborbauten);
Bereiche mit grosser Personenbelegung oder erhôhter Personengefâhrdung
auf dem Areal des Flughafens Kloten oder dem Hauptbahnhof Zûrich;
Bauten, die infolge wechselnder Nutzungen sowie sehr grossen Personen-
ansammlungen erhôhte Personengefâhrdung aufiryeisen (2. B. Hallensta-
dion, Messe Zûrich, Stadion Schluefirueg, Mehrzweckstadien).

lm 4-Jahres-Turnus
Beherbergungsbetriebe [b], in denen dauernd oder vorûbergehend mehr als
50 Personen aufgenommen werden, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen
sind;
Lager mit gefâhrlichen Stoffen (z.B.Sprengstoff ûber 500 kg, pyrotechni-
sche Artikel ûber 1'000 kg);
Lager mit brennbaren Flûssigkeiten ohne erdverlegte Tanks: entzûndbare
Flûssigkeiten der Kategorien 1,2, 3 (ohne Diesel-/Heizôl) Ûber 2'000 l;

Lager mit brennbaren Gasen in Flaschen ûber 1'000 kg oder mehr als
150 Flaschen à 50 l;
Bauten mit komplexen oder sehr umfangreichen Brandfallsteuerungen;
Bauten ohne erhôhte Personengefâhrdung, deren Personensicherheit von
technischen Ausrûstungen abhângig ist (2. B. Hochhâuser).

lm 6-Jahres-Turnus
Bauten der Berufs- und Kantonsschulen; Hochschulbauten ohne grosse
Personenbelegung oder ohne erhôhte Personengefâhrdung.

Bei jedem Baugesuch, das von Brandschutzvorschriften betroffen ist, wird die
Feuerpolizei hinzugezogen. Diese muss das Gesuch (Neubau, Umbau, Anbau,
Nutzungsânderung) anhand der Weisung GVZ beurteilen. Fâllt daS Gesuch un-

ter Zustândigkeit der GVZ oder der Gemeinde, wird es auf die entsprechende
Liste der periodischen Kontrollen aufgenommen.

Auf Antrag des Vorstands Bau und lnfrastruktur, gestûtzt auf Art. 41 Abs. 2 Or-
g a n isationserlass Gemeinderat, fasst der Stadtrat folgenden

BESCHLUSS:

1. Die Anfrage "Brandschutz-Richtlinien, Zustândigkeiten und Kontrollen in un-

serer Gemeinde" der Gemeinderâtin Ceren Bingôl (SP) wird gemâss den

Enruâg u ngen beantwortet.
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2. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrundung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

3. Mitteilung an

- Ceren Bingôl (per E-Mail)
- Gemeinderat
- Bau und lnfrastruktur

NAMENS DES STADTRATS
P Stadtschreiber:

{l,r^R mid G

VERSANDT:
4. Juni 2026
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ANTRAG INTERFRAKTIONELLE KONFERENZ OPFIKON (IFK)
Ja

Ersatzwahl Wahlbüro für den Rest der Amtsperiode 2026/2030

Die IFK beantragt dem Gemeinderat einstimmig (6:0), Nader Abed, Fallwie­
senstrasse 27, 8152 Glattbrugg, als Mitglied des Wahlbüros zu wählen.

Opfikon, 22. Juni 2026

Der Präsident Ein Mitglied

Luc Sierro Manuel Banz
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SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

17 . Mârz 2026

2026-53

Jahres- und Sonderrechnungen2025 der Stadt Opfikon
Genehmigung; Antrag an den Gemeinderat 9.0.3

Die abgeschlossene Jahresrechnung 2025 wird zur Genehmigung vorgelegt:

lnvestitionen im Verwaltun gsvermôgen
- Total Ausgaben
- Total Einnahmen

Nettoinvestitionen

lnvestitionen im Finanzvermôgen
- TotalAusgaben
- Total Einnahmen

Nettoverânderu ng (Zunahme)

Erfolgsrechnung
- Total Aufiruand (ohne Abschreibungen)
- Tatsâchliche Forderungsverluste
- Abschreibungen allg. Finanzhaushalt W
- Abschreibungen selbsttragende

lnstitutionen W
- Total Aufiryand
- Total Ertrag

Ertragsûberschuss allgemeiner Haushalt

255'884.27

CHF

736'906.68
12',788'862.45

CHF

22',911',617.17
2'413',583.20

20'498'033.97

69'912.40
0.00

69',912.40

13',781'653.40

258'606'843.40

272'388'496.80
290',150'126.99

17'761'630.19

Bilanz
Erôffnungsbilanz 1 .1 .2025
Eigenkapital 1.1 .2025
Bilanzsumme 1.1.2025

Verànderung 2025
Finanzvermôgen
Venrrraltu n gsvermôgen
Fremdkapital
Spezialfinanzierungen/Fonds
Ertragsûberschuss
allgemeiner Haushalt

Aktiven CHF Passiven CHF
zweckfreies Ei-
genkapital CHF

473',717',927.75 216'664',018.79

257'053'908.96 257'053'908.96
473',717'927.75

60'642'686.70
7',677',434.25

473',717',927.75

51'240'869.91
-682',379.15

17',761'630.19

257'053',908.96

17',761',630.19

Bilanzsumme 31 .12.2025 542',038'048.70 542',038'048.70 274',815'539.15
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Auf Antrag des Vorstands Finanzen und Liegenschaften fasst der Stadtrat, ge-
stûtzt auf $ 128 Gemeindegesetz (GG) und Art. 19 lit. k Gemeindeordnung (GO)
der Stadt Opfikon; folgenden

BESCHLUSS:

1. Die Jahres- und Sonderrechnungen der Stadt Opfikon fUr das Jahr 2025
werden gemâss Erurâgungen genehmigt. Der Ertragsûberschuss der Er-
folgsrechnung von CHF 1'7'761'630.19 wird dem Bilanzûberschuss gutge-
schrieben. Dadurch erhôht sich dieser auf CHF 274'815'539.15.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt:
2.1. Die Jahres- und Sonderrechnungen der Stadt Opfikon fûr das Jahr

2025 werden genehmigt.

3. Zu diesem Beschluss wird am 26. Mârz 2026 eine Medienmitteilung ver-
schickt.

4. Dieser Beschluss ist ôffentlich, sobald die Medienmitteilung verschickt wor-
den ist.

5. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen BegrUndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

6. Mitteilung an

- Gemeinderat
- Abteilungsleitende
- Finanzen und Liegenschaften (3 or:iginale StadtratsbeschlÛsse)

NAMENS DES STADTRATS
Prâsident Stad iber:

*.(,''. id Gu

VERSANDT:
19. Mârz 2026

BESCHLUSS NR.2026.53
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RECH N UNGSPRUFUNGSKOMMISSION OPFIKON

Genehmigung der Jahresrechnung 2025

Vorwort

Die Jahresrechnung 2025 und die zur Prûfung notwendigen Unterlagen standen der Rech-
nungsprûfungskommission (RPK) innerhalb der gesetzlichen Frist zur Verfûgung.

Die RPK hat die Rechnung 2025 an diversen Sitzungen anhand eines USB-Sticks, welcher
die gesamte Finanzbuchhaltung inklusive Belege enthalten hat, geprûft. Der Stadtrat beant-
wortete 134 Fragen der RPK zur Jahresrechnung und zur Belegkontrolle schriftlich. Anschlies-
send wurden diese Antworten mit den Mitgliedern des Stadtrats in Einzelgesprâchen erôrtert.
Die RPK dankt den Venrvaltungsabteilungen sowie allen Ressortvorstânden fûr die speditive
und sachliche Beantwortung der Fragen.

Ein Dank geht an den Vorstand Finanzen und Liegenschaften, Mathias Zika, und insbesondere
an die Abteilung Finanzen und Liegenschaften unter der Leitung von Thomas Mettler. Die prâ-
zise Auskunftsbereitschaft sowie die kompetente Unterstûtzung der RPK bei der Rechnungs-
prûfung war ausserordentlich hilfreich und wurde sehr geschâtzt.

Bericht

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsûberschuss von CHF 17.8 Mio. ab. Das vom
Gemeinderat genehmigte Budget sah einen Ertragsûberschuss von CHF 6.1 Mio. vor. lnsge-
samt resultiert ein Cashflow von CHF 29.9 Mio.

Gesamthaft liegen die Steuerertrâge fûr das Jahr 2025 rund CHF 33.0 Mio. ûber dem Budget.
Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen beiden Steuern Rech-
nungsjahr wurden um rund CHF 23.5 Mio. ûbertroffen. Hingegen weisen die Gewinn- und Ka-
pitalsteuern der juristischen Personen aus frùheren Jahren gegenùber dem Budget einen Min-
derertrag von CHF 1.7 Mio. aus. Mehrertrâge resultieren auch bei den Quellensteuern
(CHF 4.3 Mio.) und den Steuerausscheidungen.

Aufgrund der markant hôheren Steuerertrâge entstehen massgebliche Abweichungen beim
Finanzausgleich. Auf der Basis der Steuerertrâge und der Einwohnezahl per Ende 2025 sowie
einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zûrich geschâtzten Kantonsmittel resultiert eine
provisorisch berechnete und im Jahr 2027 làllige Ablieferung von CHF 58.2 Mio. (Budget
2025: CHF 35.8 Mio.). Fûr diese Zahlung ist periodengerecht eine Rûckstellung gebildet wor-
den.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Venrualtungsvermôgen betrâgt CHF 20.5 Mio. Hauptsàchlich
tragen die grossen Projektvorhaben wie der Neubau der Schulanlage Bubenholz und die Sa-
nierung und Teilerweiterung der Schulanlage Mettlen dazu bei. ln der Bilanz wird per Ende
Rechnungsjahr ein Nettovermôgen von CHF 14.7 Mio. ausgewiesen. Der Stand der Darle-
hensschulden betrug per 31. Dezember 2025 CHF 60.0 Mio. Der Ertragsûberschuss der Er-
folgsrechnung von CHF 17.8 Mio. wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses betrâgt neu
CHF 274.8 Mio.

RPK: Rechnung 2025 10.06.2026 Seite 1



Vergleich : Erfolgsrechnung
(Betrâge in CHF 1'000)

Rechnung
2025

Budget
2025

Rechnung
2024

Rechnung
2023

Ertrag

Aufirvand

290'150

-272',389

249'571

-243'458

279'.757

-255',240

184'063

-192',511

Ertrassûberschuss 17',761 6'113 24',517 -8'448

Selbsttragende lnstitutionen (Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung)

Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Verlust von CHF 0.637 Mio. besser ab als bud-
getiert (Budget: Verlust von CHF 0.962 Mio.).
Bei der Abfallbeseitigung schliesst die Jahresrechnung mit einem Verlust von CHF 0.045 Mio.
ab. lm Budget war ein Verlust von CHF 0.112 Mio. vorgesehen.
Dementsprechend reduzierte sich das Eigenkapital in den Bereichen Abwasser- und Abfallbe-
seitigung.

Rechnungsprûfung / Stellungnahme

Die Jahresrechnung sowie die dazugehôrigen Belege wurden anhand zahlreicher Stichproben
geprûft und grossmehrheitlich als korrekt beurteilt. Die Sorgfalt bei den Kontierungen in der
Abteilung Schule hat sich zwar etwas verbessert, doch der angestrebte ldealzustand ist wei-
terhin nicht vollstàndig erreicht. Erneut wurde insbesondere die Kostentransparenz im Zusam-
menhang mit den Abrechnungen der Lehrpersonen uber das Konto "Lehrmittel" kritisch hinter-
fragt. Hinsichtlich einer weiteren Verbesserung der Kontierungen venueist die RPK abermals
auf die Verbuchungsrichtlinien "Aufgabenbereich 2 Bildung" des Gemeindeamts des Kantons
Zûrich sowie die darin enthaltenen Musterbeispiele und fordert deren konsequente Anwen-
dung.

Gebundene Ausgaben (S. 271 + 272)

Stadtrat:
lm Rechnungsjahr hat der Stadtrat Kredite in der Hôhe von CHF 435'131 .90
als gebundene Ausgaben beschlossen (Vorjahr CHF 5'956'188.00).

Schulpflege:
lm Rechnungsjahr hat die Schulpflege Kredite in der Hôhe von CHF 1'863'600.00
als gebundene Ausgaben beschlossen (Vorjahr CHF 0).

Kreditsummen in eigener Kompetenz (S. 273 + 274)

Stadtrat:
Die Kreditsummen in eigener Kompetenz mit einer Limite von CHF 500'000 wurden vom Stadt-
rat im Rechnungsjahr mit CHF 75'000.00 beansprucht (Vorjahr CHF 360'000.00). Die Ausga-
ben betrafen Abklàrungen zur Fernwârmeversorgung in Opfikon.

Stand EK Spezialfinanzieru ngen
per 31 .12.2025 in CHF 1'000

Bilanz
2025

Bilanz
2024

Bilanz
2023

Abwasserbeseitigung 2900.20 B'073 8'710 9',474

Abfallbeseitiqunq 2900.30 3'710 3'755 3'562

RPK: Rechnung 2025 10.06.2026 Seite 2



Schulpflege:
Die Schulpflege schôpfte ihre Kredite in eigener Kompetenz mit einer Limite von CHF 500'000
mit CHF 261'211.05 (Vorjahr CHF 217'700.00) aus.

Externe Revisionsstelle

lm Weiteren wird auf die ausfûhrliche technische Revision durch die Venryaltungsrevisionen
AG verwiesen, welche dem stâdtischen Rechnungswesen eine einwandfreie Buchfûhrung at-
testiert. Die RPK hat von diesem Bericht in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen. Der
gesamte Revisionsumfang umfasste l22Prufschritte, welche zu keinen Bemerkungen fùhrten.

Die RPK stellt fest:

1. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsûberschuss von CHF 17'761'630.19 ab
(s.4).

2. Die getâtigten Nettoinvestitionen im Venrualtungsvermôgen ftir geplante und bewilligte Vor-
haben liegen mit CHF20'498'033.97 um CHF 10'912'966.03 unter der budgetierten
Summe von CHF 31'411'000.00 (S. 4).

3. lm Finanzvermôgen wurden Nettoinvestitionen in der Hôhe von CHF 69'912.40 getâtigt
(s.4).

4. Der ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad betrâgt fûr das Rechnungsjahr 146 % gegen-
i.iber 1 54 o/o im Vorjahr (S. 266).

5. Die in weiten Teilen ausfûhrlichen und befriedigenden Kommentare auf den Seiten 7 bis 36
und 191 bis 196 sowie 21 1 erleichterten die Prûfungsarbeit der RPK enorm und verringern
die Anzahl Fragen der Mitglieder.

6. Dass die Aufiryânde in der Abteilung Schule bei den Tagesstrukturen stetig und ûberpropor-
tional gewachsen sind. Sie ist der Ansicht, dass eine gesamthafte Ûberprùfung der Bei-
tragsverordnung ùber die familien- und schulergânzende Kinderbetreuung sowie dem ent-
sprechenden Beitragsreglement stattfinden sollte.

RPK: Rechnung 2025 LO.06.2026 Seite 3



Antrag

Die Rechnungsprûfungskommission hat die Jahres- und Sonderrechnungen der Stadt Opfikon
fûr das Jahr 2025 in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 17 . Màrz 2026 geprûft. Die
Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus.

lnvestitionen im Verwaltungsvermôgen

- TotalAusgaben

- Total Einnahmen

Nettoinvestitionen

lnvestitionen im Finanzvermôgen

- TotalAusgaben

- Total Einnahmen

Nettoverânderung (Zunahme)

Erfolgsrechnung

- Total Aufwand (ohne Abschreibungen)

- Tatsâchliche Forderungsverluste

- Abschreibungen allg. Finanzhaushalt VV

- Abschreibungen selbsttragende

lnstitutionen VV

- TotalAufwand

- Total Ertrag

Ertragsûberschuss allgemeiner Haushalt

255',884.27

CHF

736'906.68

12',788',862.45

CHF

22'911',617.17

2',413',583.20

20'498'033.97

69'912.40

0.00

69'912.40

13'781'653.40

258'606'843.40

272',388',496.80

290'150'126.99

17',761'630.19

Bilanz

Erôffnungsbilanz 1 .1 .2025

Eigenkapital 1.1.2025

Bilanzsumme 1.1.2025

Verânderung 2025

Finanzvermôgen

Verwaltungsvermôgen

Fremdkapital

Spezialf inanzierungen/Fonds

Ertragsûberschuss

allgemeiner Haushalt

473',717',927.75 473'717',927.75 257'053'908.96

60'642'686.70

7',677',434.25

51'240'869.91

-682'379.15

17',761'630.19

Aktiven CHF Passiven CHF
zweckfreies Ei-
genkapital CHF

473',717'927.75 216'664'018.79

257'053'908.96 257'053'908.96

RPK: Rechnung 2025 10.06.2026

17',761'630.19

Seite 4



Bilanzsumme 31 . 1 2.2025 542',038',048.70 542',O38'O48.70 274',815'539.15

Die Rechnungsprûfungskommission beantragt dem Gemeinderat mit Stimmenverhâlt-
nis von 5:0, die Jahres- und Sonderrechnungen der Stadt Opfikon fûr das Jahr 2025 zu
genehmigen. Der Ertragsûberschuss der Erfolgsrechnung von GHF 17'761'630.19 wird
dem Bilanzi,iberschuss gutgeschrieben. Dadurch erhôht sich dieser auf
cHF 274',815'539.15.

Referent vor dem Gemeinderat: Bjôrn Blaser

Opfikon, 10. Juni 2026 Rech n u ngsprûfungskommission

ident: Ein Mitglied:

Fatmir Zahiri

RPK: Rechnung 2025 1o.06.2026 Seite 5
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SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR,

17 . Màrz 2026

2026-52

Geschâftsbericht 2025 der Stadt Opfikon
Genehmigung; Antrag an den Gemeinderat 0.10.4

Ausgangslage

Gemâss S134Abs. 1 Gemeindegesetz (GG) legt der Stadtrat mit dem Ge-
schâftsbericht Rechenschaft ûber die wichtigsten Entwicklungen und Geschâfte
des vergangenen Jahres ab. Gemâss $ 134 Abs. 2 GG und Art. 19 lit. i Gemein-
deordnung (GO) der Stadt Opfikon genehmigt der Gemeinderat den Geschâfts-
bericht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres,

Erwâgungen

Der Geschâftsbericht 2025 liegt vor. Die Abteilungen erstatten darin Bericht
ûber die wichtigsten Geschâfte und Entwicklungen. Die Stadtkanzlei hat die Er-
stellung koordiniert und die Redaktion vorgenommen. Der Geschâftsbericht
gliedert sich in drei Teile:

- Textteil: Bericht ûber die Verwaltungstâtigkeit;
- Zahlenteil "Opfikon in Zahlen": statistischer Anhang;
- Zusammenstellung aller Medienmitteilungen.

Ergânzend wurde wie in den Vorjahren eine Kurzfassung erstellt. Diese prâsen-
tiert die wichtigsten Fakten in ansprechender Form. Bis auf die Kurzfassung
werden alle Bestandteile ausschliesslich digital publiziert.

Auf Antrag des Stadtprâsidenten, gestûtzt auf $ 134Abs. 1 Gemeindegesetz
(GG), fasst der Stadtrat folgenden

BESCHLUSS

1. Der Geschâftsbericht fûr das Jahr 2025 wird genehmigt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt:
2.1 Der Geschâftsbericht der Stadt Opfikon fûr das Jahr 2025 wird geneh-

migt.

3. Zu diesem Beschluss wird am 26. Màrz 2026 eine Medienmitteilung ver-
schickt.
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4. Dieser Beschluss ist ôffentlich, sobald die Medienmitteilung verschickt wor-
den ist.

5. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs, 2 lit. c sowie $ 20 und S 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

6. Mitteilung an

- Gemeinderat
- Abteilungsleitende

NAMENS DES STADTRATS
Prâside Stadtschreiber:

J (

Roman mid G bung

VERSANDT:
19. Mârz 2026
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1. Ausgangslage

Der Geschâftsbericht bezieht sich grundsâtzlich auf das abgeschlossene Berichtsjahr.
Die Mitgliederdes Stadtrateswurden am20.Mai2026 sowie am28.Mai2026 zu einer
Befragung von jeweils rund 45 Minuten eingeladen.

Die Geschâftsprûfungskommission (GPK) weist darauf hin, dass ihre Aufgabe in der
Prûfung der Veruvaltungstâtigkeit des Berichtsjahres liegt. Sie nimmt keine operativen
oder strategischen Fûhrungsaufgaben wahr und beurteilt keine laufenden Geschâfte,
sondern ûberprûft die Tâtigkeit von Stadtrat und Venaraltung im Rahmen ihres gesetz-
lichen Auftrags.

Die GPK dankt dem Stadtrat, den Abteilungsleitenden und derVerwaltung fûr die mehr-
heitlich fristgerechte Beantwortung der Fragen sowie fUr die Bereitschaft, im Rahmen
der mûndlichen Befragungen ergânzend Auskunftzu erteilen. Die offene und konstruk-
tive Zusammenarbeit trâgt wesentlich zu einer wirksamen parlamentarischen Aufsicht
bei.

2. Grundlagen

Der von der Venryaltung in Zusammenarbeit mit den einzelnen Abteilungen erarbeitete
Geschâftsbericht 2025 besteht aus den drei Teilen Geschâftsbericht (Bericht ûber die
Venrvaltungstâtigkeit), <Opfikon in Zahlen>> als statistischem Anhang sowie einer Zu-
sammenstellung sâmtlicher Medienmitteilungen. Ergânzend wurde - wie bereits in den
Vorjahren - eine Kurzfassung verôffentlicht.

Diese Unterlagen bildeten die Grundlage fUr die Prûfung durch die GPK. Gestûtzt da-
rauf erarbeitete die Kommission ihren Fragenkatalog und fûhrte anschliessend die
mUndlichen Befragungen durch.

3. Bearbeitung / Prûfung

Die GPK unterzog den Geschâftsbericht fUr das abgeschlossene Jahr 2025 einer um-
fassenden Prûfung. Zu verschiedenen Themenbereichen wurden dem Stadtrat bezie-
hungsweise der Verwaltung rund 150 schriftliche Fragen unterbreitet, welche grôss-
tenteils fristgerecht beantwortet wurden. Offene Punkte sowie weiterfûhrende Frage-
stellungen wurden im Rahmen der mUndlichen Befragungen vertieft behandelt oder
zur ergànzenden Beantwortung an die zustândigen Stellen ûbenryiesen.
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4. Erwâgungen der GPK

Die GPK nimmt zum Geschâftsbericht 2025 und den einzelnen Abteilungen wie folgt
Stellung:

Gemeinderat und Prâsidiales

Der Gemeinderat behandelte im Berichtsjahr 13 Sachgeschâfte und 1 1 parlamentari-
sche Vorstôsse. Zu den bedeutendsten Geschâften gehôrten die Erweiterung und Sa-
nierung des Alterszentrums Gibeleich, der SBB-Doppelspurausbau Opfikon Riet - Klo-
ten, die Teilrevision der Parkplatzverordnung Airport City sowie verschiedene Vorlagen
im Bereich der Stadtentwicklung und lnfrastruktur. Daneben beschâftigten den Ge-
meinderat die wiederkehrenden Geschâfte wie Jahresrechnung, Budget und Ge-
schâftsbericht.

Die GPK setzte sich im Rahmen ihrer PrUfung insbesondere mit der Entwicklung des
Personalbestands, der Digitalisierung der Verwaltung sowie der strategischen Ausrich-
tung der ICT auseinander. Die Stadtverurraltung befindet sich weiterhin in einem orga-
nisatorischen und technischen Wandel. Mit der Einfûhrung von Microsoft 365, dem Out-
sourcing der Serverinfrastruktur sowie dem Ausbau des elektronischen Archivs wurden
wichtige Projekte weitergefùhrt beziehungsweise abgeschlossen. Zudem laufen die
Vorbereitungen auf den digitalen Behôrdenverkehr im Zusammenhang mit den kanto-
nalen Vorgaben.

Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass diese Massnahmen primâr der Verbesserung von
Datensicherheit, VerfUgbarkeit und Zukunftsfâhigkeit der Venrualtung dienen. Gleich-
zeitig wird die Kommission die Entwicklung der Kosten sowie die erwarteten Effizienz-
gewinne aus diesen lnvestitionen weiterhin aufmerksam vefolgen. Sie begrUsst die
erhôhte Transparenz bezûglich Stellenentwicklung und Stellendach. Aus Sicht der
Kommission wâre es wûnschenswert, die Auswirkungen von Prozessoptimierungen
und Digitalisierung auf den Ressourcenbedarf kûnftig noch besser nachvollziehbar
auszuweisen.

Die GPK befasste sich zudem mit verschiedenen strategischen Themen wie dem ge-
planten Wârmeverbund, der regionalen Zusammenarbeit innerhalb der Flughafenre-
gion ZUrich sowie der Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation. Die erteilten
Auskùnfte waren nachvollziehbar und ermôglichten der Kommission einen guten Ein-
blick in die laufenden Entwicklungen.

lm Friedensrichteramt war erneut eine hohe Geschâftslast zu bewâltigen. Die Zahl der
eingegangenen und erledigten Verfahren ist gegenUber dem Vorjahr deutlich gestie-
gen. Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass die Aufgaben derzeit weiterhin mit den vorhan-
denen Ressourcen erfûllt werden kônnen.

Die GPK begrûsst die eingeleiteten Verbesserungen bei der Barrierefreiheit des Ge-
schâftsberichts. Sie hâlt jedoch fest, dass insbesondere der Zahlenteil die geltenden
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Anforderungen weiterhin nicht vollstândig erfûllt. Nachdem dieses Thema die GPK be-
reits seit mehreren Jahren beschâftigt, erwartet sie, dass die angekùndigte Ûberarbei-
tung des Erscheinungsbildes genutzt wird, um die gesetzlichen Vorgaben kûnftig voll-
stândig umzusetzen.

Verfasser: Dario Petrovic

Finanzen und Liegenschaften

Einleitend hebt die GPK die Wichtigkeit der Arbeit im Ressort Finanzen & Liegen-
schaften fûr die Stadt hervor. Die Verantwortlichen mûssen sich permanent mit allen
Ressorts der Veruualtung abstimmen und bilden das verbindende Element zwischen
den Einnahmen der Stadt und den Ausgaben in allen Ressorts. Bei dem in den letz-
ten Jahren gewachsenen Haushalt ist es erfreulich, ein langjâhriges und eingespieltes
operatives Team zu haben. Dies wird geschâtzt.

FUr die GPK ist es wichtig, insbesondere die Prozesse hinter den Zahlen zu beleuch-
ten. Gerade bei langjâhriger Tâtigkeit besteht auch ein Risiko, dass funktionierende
bestehende Prozesse nicht mehr hinterfragt werden, weil der Fokus naturgemâss im-
mer auf dringenden Themen liegt. ln der Befragung wurden einzelne Fragestellungen
und Bereiche vertieft diskutiert, aber auch der Blick in die Zukunft gerichtet.

Das Team Finanzen & Liegenschaften der Stadt Opfikon konnte mit einer Sichtquote
von 59% die Vorgaben des Kantons bei der Eigenveranlagungsquote von 60% knapp
erfûllen. Auch wenn im Schlussspurt auf temporâre Fachkrâfte zurûckgegriffen wer-
den musste, begrûsst die GPK, dass die Verantwortlichen Wert darauf legen auch
herausfordernde Steuererklârungen lokal einzuschâtzen und damit das Know-how
der Belegschaft aktiv zu fôrdern und zu fordern. Damit wird auch regional ein Beitrag
zur Ausbildung von jungen Talenten geleistet. Auch wenn dadurch regelmâssig LU-
cken entstehen, gelingt es bisher, das Tagesgeschâft sicherzustellen. Wie sich die
Belastung verândern wird mit der Umsetzung der lndividualbesteuerung ist noch nicht
klar.

Anhand vom Beispiel der externen Reinigungskosten im Schulhaus Bubenholz wird
hinterfragt, ob und ab wann entweder ùber das gesamte Liegenschaften Portfolio hin-
weg oder sogar Ressort-ùbergreifend Synergien entstehen kônnten. Situative Lôsun-
gen sind wichtig und sinnvoll, kônnen aber auch zu lneffizienzen fûhren. Auch in einer
Verwaltung ist unternehmerisches Denken willkommen und zu fôrdern.

Es wird bestâtigt, dass die Submissionsvergabe getrackt wird und die Vorgaben vom
Kanton im Bereich freihândige Vergabe eingehalten sind.

Positiv bewertet die GPK den Einbezug von Versicherungsbrokern fûr die Optimie-
rung der Kosten im Bereich Sach- und Personenversicherungen. Es wird angeregt,
auch das Brokermandat selbst von Zeit zu Zeil im Markt auszuschreiben oder zumin-
dest fûr bestimmte Themen gezielt mehrere Broker zu involvieren. Dies dient nicht
nur der Kostenoptimierung, sondern auch der Sicherung von besseren Leistungen fûr
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die Mitarbeiter. Transparenz vom Broker betreffend die Rûckvergûtungen wird als
zwingende Voraussetzung erachtet. Das Broker-Konzept sollte aus Sicht der GPK
auch aktiv in weiteren Bereichen wie z.B. der Ausschreibung von Finanzierungen an-
gewendet werden.

Die grôssten Herausforderungen aus Sicht der Verantwortlichen im Ressort Finanzen
& Liegenschaften liegen in den kommenden Jahren in folgenden Bereichen:

. Personal fur langfristige Konstanz und Know-how Sicherung;
o Diverse grosse Bauten (2.8. die laufende Renovation der Schulanlage Mettlen

oder die geplante Sanierung des Alterszentrum Gibeleich), bleiben wie im Vor-
jahr weiterhin auch in den kommenden Jahren im Fokus;

o Den Gemeindehaushalt in Balance zu halten - insbesondere aufgrund der ho-
hen Volatilitât bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen.

Die Hebel zur aktiven und nachhaltigen Gestaltung im Bereich Finanzen & Liegen-
schaften sind aus Sicht der Verantwortlichen limitiert. Die Schule, welche alleine rund
50% der Ausgaben ausmacht, wâre der grôsste Hebel, kann aber nur begrenzt direkt
beeinflusst werden. Die Ausgabenseite aktiv zu bearbeiten, kônnte - wie die Broker-
Diskussion gezeigt hat - Verbesserungspotential bergen, ist aber auf,ruândig in der
Umsetzung.

Ergânzend zum Bericht der GPK wird auch auf den Bericht der RPK verwiesen

Verfasser: Manuel Banz
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Bau und lnfrastruktur

In der Befragung wurden folgende Schwerpunkte vertieft behandelt

. Strassen, Wasserversorgung und lnfrastruktur

. Energie Opfikon AG
o Abfall und Reinigung der ôffentlichen Anlagen

Strassen, Wasserversorgung und lnfrastruktur

Bei den Strassen und dem Abwasser in Opfikon besteht aktuell kein lnvestitionsrûck-
stau. lnsgesamt wird eine koordinierte Umsetzung aller Massnahmen angestrebt. Dies
erwies sich in den letzten Jahren jedoch als zunehmende Herausforderung, da sich
insbesondere die Zusammenarbeit mit Cablecom und Swisscom schwierig gestaltet.
Um die Projekte dennoch bestmôglich abzustimmen, findet eine jâhrliche Koordinati-
onssitzung statt. Mit Blick auf den anstehenden Ausbau der Fernwârme ist diese Koor-
dination kûnftig zwingend notwendig.

Enerqie Opfikon AG

Die Fragen zut Energie Opfikon AG (EOAG) konnten Grossteils nicht beantwortet wer-
den, da deren Geschâftsbericht zum Zeitpunkt des Gesprâchs noch nicht vorlag. Un-
abhângig davon muss angemerkt werden, dass die Antworten bei Fragen zut EOAG
generell als wenig lôsungsorientiert wahrgenommen werden. Die GPK begrûsst je-
doch, dass der Stadtrat aktiv mit der EOAG prûft, inwiefern eine zeitliche Abstimmung
der Publikation der Geschâftsberichte môglich ist.

Abfall und Reiniqunq der ôffentlichen Anlaqen

Schwankende Abfallmengen: Bei der Abfallbewirtschaftung wurden stark
schwankende Mengen festgestellt. Der Grund hierfûr liegt in der Ùbernahme der
zustândigen Firma durch Remondis, welche danach ûber einen lângeren Zeit-
raum keine Abrechnungen erstellen konnte.
Umtriebskosten: lnzwischen werden vermehrt Umtriebskosten fûr nicht korrekt
entsorgten Abfall erhoben, dies betrift insbesondere falsches Material beim
Grûngut sowie die Verwendung falscher Abfallsâcke.
Zigarettenkippen auf Spielplâtzen: Als weiteres Problem wurde die Verunreini-
gung von Spielplâtzen durch Zigarettenkippen angesprochen. Deren Beseiti-
gung ist sehr auflruendig und kann durch das in Opfikon daftrr eingesetzte Per-
sonal aktuell nicht flâchendeckend geleistet werden.

Bis auf die offenen Punkte zur Energie Opfikon konnten alle schriftlich und mUndlich
gestellten Fragen zur Abteilung Bau und lnfrastruktur zur Zufriedenheit der GPK
beantwortet werden.

a

a

o

Verfasser: David Sichau
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Bevôlkerungsdienste

Eines der Highlights des letzten Jahres war die Prâsenz des englischen Frauenfuss-
ball-Nationalteams, das am Ende die Europameisterschaft gewonnen hat, in der Sport-
anlage Au. Es war aber auch eine grosse Herausforderung fûr die Stadt. Weiter hat
sich die Badi sehr gut entwickelt und konnte im Juni einen Besucherrekord verzeich-
nen. Sehr froh ist der Stadtrat darUber, dass es bei den Blaulichtorganisationen zu kei-
nen bedeutsamen Verletzungen kam, auch wenn leider die heiklen Fâlle auf Grund
allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen zunehmen. Der klare Tiefpunkt des letz-
ten Jahres war der Unfall an der Schulstrasse mit zwei Todesopfern.

Die Stadtpolizei arbeitet im Polizeiverbund Hardwald eng mit den Partnergemeinden
zusammen. Die GPK begrûsst, dass die Stadtpolizei bemûht ist, dialogorientiert zu ar-
beiten. Es gab keine nennenswerten Ùbergriffe auf Polizisten. Personell sei die Polizei
gut aufgestellt, es ist aber schwierig, fûr offene Stellen genug Personal zu finden. Es
arbeiten zurzeit 7 Polizisten und 3 Mitarbeiter des Polizeiassistenzdienstes bei der
Stadt. Die Patrouillen der Polizeifinden primâr mit dem Auto statt, da die Reaktionszeit
bei Notfâllen sonst zu gross wâre. Wâhrend letztes Jahr wegen KUndigungen richtig
ausgebildetes Personal fûr die Geschwindigkeitskontrollen gefehlt hat, ist diese Kom-
petenz nun wieder vorhanden. Zur Abfederung der Arbeitslast arbeitet die Polizei auch
mit einem privaten Sicherheitsdienst zusammen.

Eine grosse Herausforderung fUr unsere Stadt stellen unbediente Hotels dar, in denen
insbesondere Polizei und Feuenruehr regelmâssig beansprucht werden, unter anderem
wegen unerlaubter Prostitution oder Alarmen von Brandmeldeanlagen. Grôssere Poli-
zeiaktionen sollen hier fi.ir Besserung sorgen.

Die Zivilschutzkommission trift sich zwei Mal pro Jahr und legt dabei das Budget fest
und trifft Beschlûsse. Mehrere anstehende Pensionierungen in der ZSO mUssen dem-
nâchst aufgenommen werden. Die Leitung des Zivilschutzes lâuft unter der Stadt Klo-
ten.

Die Einwohnerdienste haben trotz der vielen Zu- und Wegzùge keine Probleme, die
Arbeitslast zu bewâltigen. Durch viele Zuzuger aus dem Ausland ergibt sich aber ein
hohes Schalteraufkommen, da solche Personen persônlich vorbeikommen mûssen.

Nach dem letztjâhrigen Rekord an Fahrgastzahlen im Bereich des ôffentlichen Ver-
kehrs wird im Rahmen der Teilstrategie Nord die Fûhrung der Buslinien ûberdacht, um
der aktuellen Bevôlkerungsverteilung besser gerecht zu werden.

Verfasser: Daniel Destraz
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Soziales

lm Sozialbereich ist Vieles klar geregelt und im Geschâftsbericht bestens dargestellt.
Zudem verlief das Berichtsjahr recht ruhig und stabil, weshalb sich von der Kommission
her nicht sehr viele Fragen zur Abteilung ergaben.

Ein Schwerpunkt in der Sozialabteilung im Berichtsjahr lag bei der Vorbereitung der
Ûbernahme des Flûchtlings- und Asylwesens, welche dann anfangs 2026 startete. Die
Stellen konnten gut besetzt und die neue lnfrastruktur rechtzeitig bereitgestellt werden.
Die Kommission konnte vernehmen, dass die Arbeit bereits gut lâuft, einige Prozesse
aber noch optimiert werden kônnen.

Nicht aus dem Geschâftsbericht, aber im Rahmen der Befragung durch die GPK, wurde
bekannt, dass der Kanton den RAV-Standort Opfikon kûrzlich geschlossen hat, was
allseitig bedauert wird und zu Nachteilen fûr insbesondere digital nicht genug fitte Ar-
beitslose fUhrt.

ln Opfikon leben gut 300 FlUchtlinge aus rund zwanzig Lândern. Den grôssten Teil
davon machen mit 198 Personen - davon 64 Minderjâhrige - nach wie vor FlUchtlinge
aus der Ukraine mit Status S aus. Viele der FlUchtlinge leben in der Liegenschaft beim
Hotel Môvenpick (Môvenhaus). Da der Mietvertrag fûr diese Liegenschaft im Jahr 2028
auslâuft, stellt sich fUr die Stadt jetzt die Aufgabe der Suche einer Nachfolgelôsung ftrr
die Unterbringung.

ln der Sozialabteilung sind alle Stellen bese2t und es wird mit viel Fachkenntnis und
Engagement gearbeitet. Die Fluktuation ist deutlich zurûckgegangen, was auf ein gutes
Arbeitsklima hinweist.

lm Ûbrigen wird auf die AusfUhrungen im Geschâftsbericht verwiesen

Verfasser: Thomas Wepf
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Gesellschaft

Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass das Alterszentrum Gibeleich von bedeutenden or-
ganisatorischen und personellen Verânderungen geprâgt war. Die lntegration der Spi-
tex Stadt Opfikon sowie die weitgehende Neubesetzung der Geschâftsleitung konnten
dem Geschâftsbericht nach erfolgreich umgesetzt werden. Gleichzeitig zeigt die wei-
terhin angespannte Personalsituation im Pflegebereich und die Herausforderung bei
der Sicherstellung ausreichender Arbeitskrâfte, dass zentrale Aufgaben auch kUnftig
besondere Aufmerksamkeit erfordern. Die GPK begrûsst die Einfûhrung der Bedarfs-
abklârungsstelle fûr Betreuungsleistungen im Alter sowie die Weiterentwicklung der
Angebote im Bereich der <frûhen Kindheit>.

Die GPK stellt fest, dass die Kosten der Pflegefinanzierung erneut angestiegen sind
und insbesondere im ambulanten Bereich eine deutliche Zunahme der Leistungsstun-
den zu verzeichnen ist. Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass die Abteilung Gesellschaft
Massnahmen zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung sowie zur Weiterentwick-
lung der Angebotsqualitât verfolgt und gleichzeitig betriebswirtschaftliche Optimierung
und eine Ausweitung ihrer eigenen Leistungen anstrebt. Zur Kostendâmpfung und Pro-
zessoptimierung wurden insbesondere Digitalisierungsprojekte eingeleitet, von denen
sich der Stadtrat Effizienz- und Produktivitâtssteigerung sowie eine daraus resultie-
rende Reduktion des Einsatzes von temporâren Arbeitskrâften verspricht. Ebenso wird
die Weiterentwicklung der bestehenden Geschâftsfelder angestrebt, unter anderem mit
dem Ziel, dem starken Anstieg der durch private Spitex-Organisationen abgerechneten
Leistungsstunden entgegenzuwirken. Die GPK erwartet, dass diese Massnahmen sich
positiv auf Kostenentwicklung, Effizienz und Versorgungsqualitât auswirken.

ln der Anlaufstelle 60+ ist eine zunehmende Nachfrage nach Beratungen, insbeson-
dere zu finanziellen und betreuungsbezogenen Themen, festzustellen. Mit der Umset-
zung der kantonalen Anpassungen bei den Zusatzleistungen sowie der neuen Finan-
zierung von Betreuungsleistungen hat die Stelle zusâtzliche Aufgaben Ubernommen,
was sich in einer deutlich hôheren Zahl an Abklârungen und Bedarfsbescheinigungen
widerspiegelt. Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass damit der Beratungs- und Betreu-
ungsaufiruand weiter zunimmt und entsprechende Ressourcenfragen zu stellen sind.

Hervorzuheben ist das breite Freizeitangebot im Bereich der Jugend- und Familienar-
beit sowie die vielfâltigen Veranstaltungen und Aktivitâten fûr Seniorinnen und Senio-
ren. Diese leisten einen grossen Beitrag zu Lebensqualitât, zur sozialen lntegration und
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und stârken damit die Attraktivitâten der Stadt
als Wohn- und Lebensort. Die GPK ist jedoch der Meinung, dass die Sichtbarkeit und
Bekanntmachung dieser Angebote noch Verbesserungspotenzial aufiryeisen, und regt
an, die entsprechenden Kommunikations- und lnformationsmassnahmen gezielter zu
verstârken, um einen noch breiteren Bevôlkerungskreis zu erreichen.

Verfasser: Slavko Gavran
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Schule

Die GPK anerkennt, dass die Schule Opfikon im Berichtsjahr vor grossen organisatori-
schen und personellen Herausforderungen stand. lnsbesondere die Neuorganisation
der Schulfûhrung, die Einfûhrung neuer Systeme sowie die personellen Verânderun-
gen in verschiedenen Schlûsselpositionen haben die Organisation stark beansprucht.

Die GPK stellt fest, dass die schriftlichen Antworten der Schule nicht fristgerecht ein-
gereicht werden konnten. Als Grund wurden Abwesenheiten wichtiger SchlUsselperso-
nen genannt. Die GPK weist darauf hin, dass die Terminplanung fttr die Prûfung des
Geschâftsberichts jeweils frûhzeitig und in enger Abstimmung mit den beteiligten Ab-
teilungen erfolgt. Die Einhaltung der vereinbarten Fristen ist eine wichtige Vorausset-
zung fûr eine sorgfâltige und effiziente Ausûbung der parlamentarischen Aufsicht. Die
Kommission erwartet deshalb, dass kûnftig geeignete organisatorische Massnahmen
getroffen werden, um eine fristgerechte Beantwortung der Fragen auch bei personellen
Abwesenheiten sicherzustellen.

Mit Sorge nimmt die GPK zur Kenntnis, dass die Schule auch im Berichtsjahr von zahl-
reichen personellen Wechseln betroffen war. Gemâss den AusfUhrungen der Schule
fûhrten insbesondere hohe Arbeitsbelastungen in verschiedenen Fûhrungs- und Ver-
waltungsfunktionen zu Fluktuationen und damit verbundenem Know-how-Verlust. Die
Kommission anerkennt die eingeleiteten Massnahmen zur Stabilisierung der Organisa-
tion, envartet jedoch, dass deren Wirkung nachhaltig ûberprùft wird und sich die per-
sonelle Situation mittelfristig beruhigt.

Positiv wûrdigt die GPK, dass die Funktion der Leitung Bildung wieder besetzt werden
konnte. Die Besetzung dieser zentralen FUhrungsfunktion stellt einen wichtigen Schritt
fûr die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Schule dar.

Wie bereits im Vorjahr hâlt die GPK fest, dass eine klare Trennung zwischen strategi-
scher Fûhrung durch die Schulpflege und operativer Fûhrung durch die Verwaltung von
zentraler Bedeutung ist. Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass die Rollenverteilung im neu
erarbeiteten Organisationsreglement sowie im zugehôrigen Funktionendiagramm defi-
niert werden soll. Da dieses Regelwerk zum Zeilpunkt der PrUfung noch nicht verab-
schiedet war, wird die GPK dessen Umsetzung und Wirksamkeit weiterhin aufmerksam
verfolgen.

Ebenfalls erwartet die GPK, dass die Schulpflege ihre Funktion als Kollektivbehôrde
konsequent wahrnimmt und bei strategisch relevanten Fragestellungen als Gesamt-
gremium einbezogen wird. Die im Vorjahr festgestellten Verbesserungspotenziale in
diesem Bereich bleiben aus Sicht der GPK weiterhin aktuell.

Die GPK wird die weitere Entwicklung der Fûhrungsorganisation, die personelle Stabi-
litât sowie die Umsetzung der neuen Governance-Strukturen im Schulbereich auch in
den kommenden Jahren aufmerksam begleiten.

Verfasser: Kevin Husi-Fiechter
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5. Antrag

Die GeschâftsprUfungskommission beantragt dem Gemeinderat mit 6:0 Stimmen bei
einer Abwesenheit dem Beschluss des Stadtrates vom 17. Mârz 2026 zu folgen und
den Geschâftsbericht 2025 zu genehmigen.
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